
 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 22. Juni 2010  
 
 
 Nr. A 137/2009 
 

Auftrag überparteilich: Anpassung der Verfahrensvorschriften im Verantwortlich-
keitsgesetz    
  

Der Kantonsrat von Solothurn beschliesst: 
 
Der Auftrag «Anpassung der Verfahrensvorschriften im Verantwortlichkeitsgesetz» wird erheb-
lich erklärt. 
 
Der Regierungsrat wird beauftragt, das Verantwortlichkeitsgesetz, insbesondere § 11, so anzu-
passen, dass Schadenersatzansprüche gegenüber dem Gemeinwesen keinen Verwirkungsfristen, 
sondern ausschliesslich den Verjährungsfristen gemäss Artikel 60 OR unterliegen. 
 
 
Im Namen des Kantonsrats 
Hans Abt Fritz Brechbühl 
Präsident Ratssekretär 
 
 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 
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Bau- und Justizdepartement 
Aktuarin Justizkommission 
Kantonale Finanzkontrolle 
Parlamentsdienste (402/2010)    


